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Austauschtreffen LEGR - EKUD

Aktennotiz zum Treffen vom 3. Dezember 2008

Nach der offiziellen Begriissung durch
Regierungsrat Claudio Lardi und LEGR-
Prasident Fabio Cantoni steigen die Mit-
glieder der Geschaftsleitung LEGR, Dany
Bazzell, Leiter des Amts fiir Volksschule
und Sport, sowie Regierungsrat Claudio
Lardi in die reich und unterschiedlich
bestiickte Traktandenliste ein.

1. Auswirkungen des
Abstimmungsergebnisses
zu HarmoS$S

Die Totalrevision des Schulgesetzes soll
trotz der Ablehnung von HarmoS gelingen
und Klarheiten schaffen. Als Konsequenz
aus dem Abstimmungsergebnis werden der
frihere Schuleintritt und der obligatorische,
zweijahrige Kindergarten aus der Vorlage
gestrichen. Um zu verdeutlichen, dass be-
zuglich Kindergarten und Schuleintritt alles
beim Alten bleibt, wird das Kindergartenge-
setz nicht in das Schulgesetz integriert. In
der Vernehmlassung kann jedoch verlangt
werden, dass der Kindergarten innerhalb
des Schulgesetzes geregelt wird.

2. Nachqualifikation
in Englisch

Amtsleiter Dany Bazzell stellt eine bei allen
Schulverbénden beziglich der Nachquali-
fikation in Englisch durchgefiihrte Befra-
gung vor. Es ging dabei um das Modell, die
Nachfrage, die Ausbildung der Lehrper-
sonen, den Start der Weiterbildungen. Die
wichtigsten Resultate - bei einem Ricklauf
von 85%:
- Wer soll in der eigenen Schule Englisch
unterrichten?
Klassenlehrpersonen: 40%; Facherab-
tausch: 40%; Fachlehrpersonen: 20%
- Ausschdpfung des Kontingents?

Nutzungsgrad: 93%; alle Platze werden
besetzt sein.

- Vorbildung der Lehrpersonen?
keine 12%; A1 15%; A2 12%; B1 24%;
B2 30%; C1 8%

- Zeitplanung?
Start von 63% im August 2009

- Ausbildungsweg?
75% nehmen die kant. Ausbildung,
25% wahlen einen individuellen Weg

Das Offertverfahren ist durchgefihrt
worden, der Vergabeentscheid féllt noch
im 08, anfangs 2009 fiihrt das EKUD eine
Informationsveranstaltung durch.

Jirg Méchler orientiert Uber die Bedenken
seitens der Lehrpersonen:

Die Anmeldungen erfolgen iber Schul-
trager. Warum wird pro Klassenzug nur eine
Lehrperson zugelassen? Wo bleiben die
Reserven, bei einem Stellenwechsel der
Lehrpersonen? Diirfen/sollen noch weitere
interessierte Lehrpersonen ausgebildet
werden?

Der Zeitplan der Ausbildung (siehe Kasten)
wird als unrealistisch beurteilt, denn neben
einem Vollzeitpensum ist die Ausbildung

in der geplanten Belastung eigentlich nicht
durchfiihrbar.

- Semesterkurs an 4 Standorten jeweils
zwei Abende die Woche
(16 Wochen) oder
- Semesterkurs jeden Samstag
(16 Wochen) oder
- Sommerferienkurs in Chur (4 Wochen)
Dazu soll im Umfang von 2 Stunden pro
Woche Hausarbeit geleistet werden. Pro
Kurs gilt ein Stellvertretungsanspruch von
10 Tagen.

Unsere Einschatzung teilt auch die PHGR.
Deren Sprachspezialisten haben auf eine
Angebotseingabe verzichtet, da sie die

Ausbildung geméss Terminplanung fir nicht
umsetzbar halten.

Kann der Zeitplan fiir die Lehrpersonen
noch flexibilisiert werden?

Regierungsrat Claudio Lardi weist auf die
Vorgabe des Grossen Rates hin, die einen
sehr knappen Zeitrahmen gibt. Bazzell zeigt
auf, dass das vorliegende Konzept bereits
einen sehr flexiblen Zeitplan fiir die Weiter-
bildung vorsieht. Jede Lehrperson kann
ihren eigenen Rhythmus zum Erklimmen
der verschiedenen Stufen wahlen und auch
Pausen einlegen. Das Konzept definiert nur
das Grundangebot, das als Basis fiir den
Offertvergleich und die Bedarfsabklarung
diente. Das definitive Angebot wird nebst
dem Grundangebot weitere Lernvertie-
fungs- und Priifungsvorbereitungsangebote
enthalten, die von den Lehrpersonen be-
darfsgerecht genutzt werden kdnnen. Lardi
sieht aufgrund der grossrétlichen Vorgabe
bezlglich Einflihrungszeitpunkt keinen
zeitlichen Spielraum. Er glaubt daran, dass
freiwillige und motivierte Lehrpersonen
das geforderte Niveau bis zum Schuljahr
2012/2013 erreichen werden. Bazzell geht
aufgrund der Tatsache, dass die Vorbildung
der von den Schultrégern vorgesehenen
Lehrpersonen relativ gut ist, von der Reali-
sierbarkeit der Zeitvorgaben aus.

Verschiedene Geschéftsleitungsmitglieder
LEGR mochten das Thema detaillierter
angehen und ins Konzept noch zeitliche
Flexibilitat einbringen. Regierungsrat Lardi
bricht die Diskussion ab, da die Vorgaben
nicht verandert werden kénnen.

Kdnnen kiinftig Lehrpersonen ohne
Englischausbildung noch auf ein
100%-Pensum hoffen?

Die Frage nach den 100%-Pensen soll durch
die Totalrevision des Schulgesetzes und
den Lehrplan 21 aufgefangen werden.



3. Totalrevision Schulgesetz:
Fahrplan, Schulwochen,
Stundentafel & Verknipfung
mit Deutschschweizer
Lehrplan; Lehrplan fur
Textiles Werken

Das neue Schulgesetz kommt anfangs Jahr
in die Vernehmlassung. Im Schulgesetz drin
bleiben jedoch wegen dem Familienbericht
und anderen grossratlichen Vorgaben -
trotz HarmoS-Nein - die Blockzeiten und
die Tagesstrukturen.

Besteht eine Ausrichtung am kiinftigen
D-CH Lehrplan (neu Lehrplan 21 genannt)?
Regierungsrat Claudio Lardi bestéatigt, dass
Graubiinden an diesem Projekt teilnimmt.

Enthélt das Schuigesetz die Stunden-
dotation aufgrund des Lehrplan 217

Lardi: Nein, der Lehrplan 21 wird mit

der Facherkombination ins Schulgesetz
eingehen. Die Stundendotation wird auf
Verordnungsebene folgen und auf die spezi-
fischen Bediirfnisse im Kanton Graublinden
ausgerichtet sein.

Sind im Schuigesetz 40 Schulwochen
vorgesehen?

Regierungsrat Claudio Lardi: Ja, kinftig
sollen es 40 Schulwochen sein.
Regierungsrat Claudio Lardi teilt weiter mit,
dass die MindestI6hne auf Gesetzesstufe
gehoben werden, damit mehr Rechtssicher-
heit im Rahmen der NFA geboten werden
kann.

Textiles Werken

Corina Zarn, Vertreterin des VBHHL bringt
noch ein Problem im Bereich Textiles
Werken auf den Tisch. Sie stellt fest, dass
die Fahigkeit der PHGR-Absolventinnen,
Textiles Werken zu unterrichten, nicht

bei allen vorhanden ist. Die abgespeckte
Version, welche die meisten Studenten
wahlen, steht in einem Missverhaltnis

zu dem, was der Lehrplan fordert. Nur
vereinzelte Studierende interessieren sich
fUr Textiles Werken, u. a. da am Gymnasium
keine Schwerpunktfacher darin angeboten
werden.

Hat Regierungsrat Lardi Kenntnis von der
unbefriedigenden Entwicklung?
Regierungsrat Claudio Lardi zeigt sich
Uber die Entwicklung beunruhigt und will
sich dem Thema zusammen mit der PHGR
annehmen.

Fir den weiteren Inhalt des neuen Schul-
gesetzes verweist Lardi auf die offizielle
Vernehmlassung.

4. Kiinftige Unterrichtspensen;
attraktive Pflichtpensen fur
Blindner Lehrpersonen

Mario Wasescha erldutert die Fragen des
LEGR zu den Unterrichtspensen:

Die Unterrichtsverpflichtung der Biindner
Lehrpersonen liegt im Vergleich zu den
anderen Kantonen an der obersten Grenze.
Der zeitliche Aufwand fiir die Bereiche
Klasse, Schiler & Eltern, Schulentwicklung
und Weiterbildung hat stark zugenommen.
Trotz dieser unbestrittenen Mehrbelas-
tungen ist das Pflichtpensum der Biindner
Lehrpersonen nie korrigiert worden. Nun
wird von 38 auf neu 40 Schulwochen pro
Jahr erhéht. Der schweizerische Durch-
schnitt liegt bei 39 Schulwochen.

Welche Griinde bewegen das EKUD dazu,
neu 40 Schulwochen vorzusehen? Ist eine
Klassenlehrpersonen-Entlastung vom
EKUD vorgesehen?

Regierungsrat Claudio Lardi betrachtet
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es als selbstversténdlich, dass kiinftig die
Wochenstundenzahlen runtergehen, wenn
parallel dazu die Anzahl Schulwochen
raufgehen. Lardi verweist jedoch auf die
Vernehmlassung und will keine weiteren
Details oder Begrindungen abgeben.

5. NFA GR: Anpassungen
aufgrund der Vernehmlassung

LEGR-Président Fabio Cantoni bringt erneut
die schweren Bedenken des LEGR zum
Neuen innerbiindnerischen Finanz- und
Lastenausgleich NFA GR zur Sprache:
Bereits mit dem heutigen System, welches
schweizweit einzigartig ist, existieren gros-
se Ungleichheiten zwischen den einzelnen
Schulen.

Der Wegfall der zweckgebundenen Gelder
fiir den Schulbereich bzw. die Ubergabe der
vollumfanglichen finanziellen Verantwortung
an die Gemeinden &ffnet Tir und Tor fur
einen schleichenden Qualitdtsabbau. Unter
Kostendruck wird dann gerne mit kurzsich-
tigen Argumenten im Schulbereich gespart.
Schulische Angebote miissten unter noch
unterschiedlicheren bzw. unginstigeren
Voraussetzungen erbracht werden oder sie
wirden gar nicht mehr angeboten.

Die Volksschule ist eine typische Verbund-
aufgabe. Der Kanton muss vermehrt in die
Verantwortung fiir die gesamte Volksschule
vom Kindergarten bis zum Abschluss ein-
gebunden werden - ja sogar die Verant-
wortung Ubernehmen. Es muss garantiert
werden, dass die Mittel bedarfsgerecht
eingesetzt werden und unsere Schilerinnen
und Schiler ein vergleichbares Angebot im
ganzen Kanton vorfinden. Fragen:
1. Was hat die Vernehmlassung ergeben?
2. Welche Anderungen sind im schulischen
Bereich vorgesehen?
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3. Welche Vorkehrungen trifft der Kanton,
um den befiirchteten «Wildwuchsy zu
verhindern?

Regierungsrat Lardi betont, dass die
Verantwortung fiir die NFA GR nicht beim
EKUD liegt. Durch die Vernehmlassung
hat sich der Bereich Schule in der NFA GR
Schule nicht grundlegend verandert. Neu
werde das 9. Schuljahr jetzt auch den Ge-
meinden zugeschlagen, so dass kunftig die
gesamte Volksschule in der Verantwortung
der Gemeinden liegen soll. Unsere Anliegen
sind ans Finanzdepartement zu richten.

Das EKUD versucht mittels Schulgesetz

rechtzeitig verschiedene Pflécke zugunsten

der Volksschule zu setzen.

6. Reallohnerhéhung:
Aussichten auf
Dezembersession

Prasident Fabio Cantoni zeigt sich Uber-
zeugt, dass zeitgemasse und interkantonal
vergleichbare Lohne die Attraktivitdt des
Lehrberufs erhalten und auch &ffentliche
Wertschatzung ausdricken. Die Realitat
sieht aber anders aus: Das Bundesamt fir
Statistik weist fiir das Unterrichtswesen

in den letzten Jahren eine Reallohner-
hoéhung bzw. einen Zuwachs von 1,6%

aus, uberfligelt vom Detailhandel und
dem Gastgewerbe und abgehédngt von der
Versicherungs- und Bankbranche mit einer
Entwicklung von 15%. In Graubiinden zeigt
sich die Lage zugespitzt, da die Bindner
Lehrpersonenldhne hinter allen anderen
Ostschweizer Kantonen liegen. Die gene-
relle Reallohnerhéhung um 2 Prozent ist
begriissenswert und bringt sicherlich eine
kleine Entspannung. Unsere Forderung
nach Anpassung der Mindestlhne der
kantonalen Lehrerbesoldungsverordnung
ans Ostschweizer Mittel ist damit aber nicht
erflllt.

Regierungsrat Claudio Lardi hat sich dafir
eingesetzt, dass die Lehrpersonen in die
Reallohnerhdhung fiir Staatsangestellte ein-
bezogen werden. Ab August sollen Lehrper-
sonen 2% Reallohnerhdhung erhalten und
bereits ab Januar den vollen Teuerungsaus-
gleich von 1,5%. Lardi sieht, dass die Léhne
damit noch nicht auf dem notwendigen
Niveau sind.

7. Sonderpéadagogik:
Pilotgemeinden; Umsetzung
Sonderpadagogisches
Konzept

Beata Bundi, Vertreterin des HLGR, stellt
Fragen zur Umsetzung des Sonderpada-
gogischen Konzepts:

Mit Thusis und Davos sind zwei Gemeinden
zu Piloten geworden, die zu den mittel-
grossen Schulen des Kantons gehéren.

Es gibt Stimmen, die bezweifeln, dass diese
beiden Schuigemeinden die Schulland-
schaft des Kantons GR reprédsentativ ver-
treten, da weder ganz kleine Schulen noch
ganz grosse Schulen Erfahrungen mit der
Umsetzung des Konzeptes machen kdnnen.

Bazzell: Eine Evaluation ist vorgesehen.

Sie wird vor Abschluss 2011 prasentiert
werden. Die Pilotgemeinden sind nur
Mosaiksteine in der konkreten Planung.

Es geht nicht darum, dass diese Schulen
reprasentativ fiir Graubiinden sind. Es geht
darum, Vorstellungen von Fachpersonen in
der Praxis zu testen, um zu schauen, was
davon Gbernommen werden kann.

Viele Gemeinden sind im Aufbruch und
arbeiten in Richtung Integration. Werden
sie vom Kanton begleitet?

Claudio Lardi: Es gibt nur zwei Pilotge-
meinden. Die anderen mussen sich ans

Schulgesetz halten. Darin besteht ein
gewisser Handlungsspielraum, der da und
dort ausgenitzt wird. Der Kanton kann da
keine spezifische Begleitung geben.

8. Neues Mathematiklehrmittel
Sek |

Mario Wasescha erkennt bei den
Sek-I-Lehrpersonen grosses Unbehagen
gegenlber dem veralteten mathematischen
Lehrmittel von Hohl.

Wo steht die Entwicklung eines neuen
Lehrmittels?

Lardi: Das neue Lehrmittel ist in Bearbei-
tung - auch mit Biindner Lehrpersonen.
Die Erprobung lauft. Die Auslieferung furs
7. Schuljahr ist auf das Jahr 2011 /2012
vorgesehen. Die betroffenen Lehrpersonen
werden ausgebildet.

9. Beitrage an Schulleitungen

Das Departement arbeitet an der Ver-
ordnung. Sie kommt anfangs Jahr heraus
und tritt aufs Schuljahr 2009 /10 in Kraft.
Darin sind die Bedingungen enthalten, die
zur kantonalen Finanzierung notwendig
sind.



Dezembersession 2008 des Grossen Rates

Reallohnerhdohung auch fur Lehrpersonen

In den vergangenen 15 Jahren wurde den Kantonsangestellten der Teuerungs-

ausgleich nie volistandig gewahrt, dies hatte eine effektive Lohneinbusse zur

Folge. Zudem erfolgte die letzte generelle Lohnerhéhung vor 18 Jahren. Vor

diesem Hintergrund war es sicher an der Zeit, dass der Grosse Rat anlésslich der
Budgetdebatte 09 einer Reallohnerhéhung zustimmte. Erfreulich an der Debatte
war, dass die Lohnerhéhung von allen Fraktionen unterstiitzt und mehrfach

darauf hingewiesen wurde, dass es sich dabei um ein Zeichen der Anerkennung
und Wertschatzung gegeniber den Leistungen des Staatspersonals und den

Lehrpersonen handelt.

KOMMENTAR VON SANDRA LOCHER BENGUEREL,
MITGLIED GESCHAFTSLEITUNG, PRIMARLEHRERIN, GROSSRAT-STELLVERTRETERIN

Konkret bedeutet dies nun, dass die
kantonal festgelegten Mindestlohne fir
Lehrpersonen des Kindergartens und der
Volksschule ab dem Schuljahr 2009 /2010
um 2% erhéht werden. Zuséatzlich wird ab
dem 1. Januar 2009 ein Teuerungsausgleich
von 1,5% gewahrt.

Die Regierung begriindet die Reallohnerho-
hung vor allem mit der Konkurrenzfahigkeit
auf dem Arbeitsmarkt. Doch auch mit der
Erhéhung von 2% kdnnen die Lohne der
Biindner Lehrpersonen dem interkanto-
nalen Vergleich nicht standhalten. Seit
Jahren fordert der LEGR eine Anpassung
der Léhne ans Ostschweizer Mittel. Auf-

grund der aktuellen Zahlen der EDK-Ost
sind wir davon immer noch weit entfernt.

Insbesondere die Lohne der Kindergarten-
lehrpersonen sind am starksten betroffen.
Aus diesem Grund beantragte Grossrat
Martin Jager anlasslich der Budgetdebatte
die Minimallohne fiir Lehrpersonen des
Kindergartens um 8% zu erhohen. Der
Antrag wurde abgelehnt, doch das Abstim-
mungsresultat zeigte, dass durchaus Ver-

sténdnis flr diese Forderung vorhanden ist.

Am 12. November verabschiedeten wir am
ersten Blndner Bildungstag in Davos eine
Resolution, die darauf hinweist, dass nati-

Delegiertenversammlung 2008

in San Vittore

Eine Postautoladung voll Delegierter aus
den verschiedenen Blindner Schulhdusern
kam nach gesprachiger Fahrt am beinahe
tiefsten Punkt Graublndens an und wurde
vor Ort gleich mit einem Apéro begrisst.
In der Delegiertenversammlung selbst
gaben die neue Rechtsschutzversicherung
(siehe Artikel «Engagementy), die Unter-
stiitzung fiir HarmoS sowie die defizitare

Rechnung am meisten zu diskutieren. Doch
wurden alle Vorlagen mit grossem Mehr
verabschiedet.

Anschliessend an die DV fiihrte Schulin-
spektor Dante Peduzzi durch die histori-
schen Grotti von Cama, die nun gerettet
werden, hin zu einem traditionellen Imbiss.
Die gemeinsame Heimfahrt gab wiederum
viel Moglichkeit zu intensivem Austausch.
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onal vergleichbare Léhne zu fairen Arbeits-
und Anstellungsbedingungen gehéren. Die
2%-ige Reallohnerhéhung ist erfreulich und
ein Schritt in die richtige Richtung. Sie

darf sicher als positives Zeichen gewertet
werden, dass sich die langjahrigen Bemi-
hungen des LEGR auszahlen. Der Hand-
lungsbedarf fir weitere Schritte ist jedoch
ausgewiesen. In Kirze wird die Lohndiskus-
sion fortgesetzt, denn mit der Biindner NFA
verandert sich die Besoldung der Bindner
Volksschul- und Kindergartenlehrpersonen
grundsétzlich. Bereits heute bestehen
innerhalb des Kantons grosse Lohndifferen-
zen und der Grundsatz «gleicher Lohn fir
gleiche Arbeit» findet keine Giiltigkeit. Die
Geschéftsleitung des LEGR beflrchtet, dass
sich diese Lohnschere mit der vorgesehe-
nen Bundner NFA verstarkt.

An dieser Stelle schrieb jeweils Beatrice
Baselgia, Grossratin und ehemalige
Geschéftsstellenleiterin LEGR, aus
bildungspolitischer Sicht aus dem
Grossen Rat. Sie ist nun nicht mehr
Mitglied der Bildungskommission.

Die Redaktion des Biindner Schulblattes
dankt Beatrice herzlich fir ihre
fundierten Berichterstattungen.

Das ausfiihrliche Protokoll der DV findet
sich unter www.legr.ch (Aktuelles).
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Engagement zeigen - und profitieren

Eine Ubersicht der Dienstleistungen des LEGR

Engagement zu zeigen ist heute nicht immer selbstverstéandlich. Doch wer etwas

bewegen mochte, der kommt friiher oder spater nicht darum herum, dieses zu
zeigen. Dazu kommt, dass es in einer Gruppe oft einfacher ist, Probleme zu I6sen.
Der Zusammenschluss in den Stufenverbénden und dem LEGR dient denn auch
dazu, gemeinsame Interessen nach Aussen zu vertreten, Synergien zu nutzen und
Ziele zu erreichen. Dabei verlangt keiner, dass alle immer der gleichen Meinung
sind, aber gerade die sachliche Auseinandersetzung fiihrt dazu, dass man gemein-
sam zu neuen und tragbaren Lésungen kommt.

VON FABIO CANTONI, PRASIDENT LEGR

Der LEGR nutzt seit Jahren die Mdglichkeit,
Einfluss auf die Bindner (Schul-) Politik zu
nehmen. Er versucht dies auf den unter-
schiedlichsten Kanélen. Oft sind es Forde-
rungen in den Biros der Regierung, andere
Male aber auch starke, geeinte Auftritte,
wie dies etwa mit dem ersten Biindner
Bildungstag in Davos manifestiert wurde.

Schnelle Erfolge sind in dieser hektischen
(Schul-) Zeit aber nicht mdglich. Nur die

Beharrlichkeit, die gesteckten Ziele mit Ge-
spréchen und Verhandlungen unbeirrt wei-
terzuverfolgen, zahlt sich am Ende aus. So
sind etwa die 2% Reallohnerhéhung fir die
Lehrpersonen gerade in dieser wirtschaft-
lich schweren Zeit keine Selbstverstandlich-
keit. Unserer Forderung nach Anpassung
der Biindner Lohne ans Ostschweizer Mittel
ist damit jedoch noch nicht Geniige getan.
Sie bleibt weiterhin bestehen.

... und profitieren

Nebst dem Engagement in der Standes-
und Schulpolitik halt der LEGR fiir seine
Mitglieder eine Vielfalt an Dienstleistungen
bereit. Diese reichen von der personlichen
Beratung uber die Absicherung von Berufs-
risiken bis zu Pramienrabatten. Hier ein
kurzer Uberblick:

Beratungsstelle fiir persénliche und
psychologische Belange
Die Beratung umfasst:

- Auskunftserteilung und Erstberatung am

Telefon oder im persénlichen Gesprach

- Erteilen von Kommunikations- und Ver-

handlungshilfen

- Vermittlung in Konfliktsituationen
- Unterstltzung und Beratung in schwie-

rigen Berufsphasen
- Weitervermittiung an Spezialistinnen fir
eine externe Beratung

- Verweist Lehrpersonen mit rechtlichen

Fragen an die Geschéftsstelle LEGR

VORGEHEN

Die Mitglieder kénnen direkt telefonisch,
schriftlich oder personlich mit der Bera-
tungsstelle in Kontakt treten. Der LEGR
Ubernimmt fir Mitglieder die ersten

Sfr. 200.-.

Rechtsberatung

Der LEGR unterstitzt seine Mitglieder in

rechtlichen und gewerkschaftlichen Fragen,

welche sich im Zusammenhang mit der

Berufsausiibung ergeben. Die Beratung

umfasst:

- Auskunftserteilung durch die Geschafts-
stelle LEGR

- Vorabklarungen durch die Geschéftsstelle
LEGR

- Weitervermittlung an die juristische Fach-
person des LEGR



- Auskunftserteilung durch die juristische
Fachperson

- Weitervermittlung an die Rechtsschutz-
versicherung

VORGEHEN

Bevor eine juristische Rechtsberatung in
Anspruch genommen werden kann, muss
der Sachverhalt der Geschéftsstelle LEGR
unterbreitet werden. Auf Grund der sich
oft wiederholenden Rechtsfélle erteilt
diese - soweit mdglich - die notwendigen
Ausklnfte oder leitet die weiteren Schritte
ein.

Die Mitglieder des LEGR haben Anspruch
auf eine unentgeltliche Erstberatung in
rechtlichen Fragen. Uber die weitere
Rechtsberatung, Uber die Erstellung von
Rechtsgutachten oder die anwaltliche Ver-
tretung in Rechtsstreitigkeiten entscheidet
die Rechtsschutzversicherung (siehe unten)
oder - notfalls und auf schriftliches Gesuch
hin - ein Ausschuss der Geschéftsleitung
LEGR. Dieser entscheidet Uber eine Kos-
tengutsprache seitens der eigenen Unter-
stlitzungskasse (s. weiter unten).

Berufs- und Berufsverkehr-Rechts-
schutzversicherung:

Samtliche Mitglieder des LEGR sind als
Einzelpersonen bei der Protekta beruflich
rechtsschutzversichert; dies in der Aus-
ibung ihrer Berufspflicht als Lehrperson
oder innerhalb der Schulleitung. Die
gedeckten Bereiche umfassen im Berufs-
rechtsschutz das Arbeits- und Strafrecht.
Beim Verkehrsrechtsschutz sind es Scha-
denersatzrecht, Strafrecht, Versicherungs-
recht, Ausweisentzug und Besteuerung.

In den gedeckten Rechtsfallen werden
folgende Leistungen bis zu einer Deckungs-
summe von Sfr. 250°000.- erbracht:

- Beratung durch Juristen der JurLine

oder durch von der Protekta anerkannte
Juristen wie unseren Verbandsjuristen

- Schadenbearbeitung durch Juristen der
Protekta

- Bezahlung von Rechtsanwalt und Pro-
zessbeistand (nach eigenem Vorschlag
und Ricksprache mit der Protekta)

- Bezahlung von Gutachten, die vom Anwalt
des Versicherten, vom Gericht oder von
der Protekta veranlasst worden sind

- Bezahlung von Gerichtsgebuhren oder
anderen zu Lasten des Versicherten
gehende Verfahrenskosten

- Bezahlung der dem Versicherten aufer-
legten Prozessentschadigungen an die
Gegenpartei. Auf die dem Versicherten
zugesprochenen Prozess- oder Parteient-
schadigungen hat die Protekta Anspruch

- Bezahlung von vorschussweisen Strafkau-
tionen bis Sfr. 100°000.- zur Vermeidung
einer Untersuchungshaft

Unterstiitzungskasse LEGR
Der LEGR unterhalt eine Unterstitzungs-
kasse. Diese bietet seinen Mitgliedern in
folgenden Situationen finanzielle Unterstit-
zung:
- beim Auftreten eines sozialen Hartefalles
des Mitgliedes oder dessen Familie
- in Rechtsféllen fur weiterflihrende Kosten,
wenn ein Mitglied im Einverstandnis mit
der GL LEGR weitere Rechtsberatung
beansprucht (siehe oben)
- bei ungerechtfertigten Wegwahlen zur
Uberbriickung einer Notlage

VORGEHEN

Antrage konnen gemass den Richtlinien der
Unterstltzungskasse LEGR

(www.legr.ch —> Dienstleistungen) an die
Geschéftsstelle LEGR gerichtet werden.

Sparen bei Pramien und beim
Einkaufen dank LEGR/LCH
Als Mitglied des LEGR gibt’s bei verschie-

denen Versicherungen eine Prémienreduk-
tion. So zum Beispiel bei der OKK, Allianz,
Visana, Zurich connect. Des Weiteren hat
die Geschéftsstelle LEGR mit diversen
Firmen Einkaufsrabatte und Verglinstigun-
gen aushandeln kénnen. Diese Firmen ge-
wahren den Lehrerinnen und Lehrern unter
Vorweisung des LEGR-Mitgliederausweises
verschiedene Spezialkonditionen

(s. www.legr.ch -> Dienstleistungen).

VORGEHEN

Der Mitgliederausweis wird allen LEGR-
Mitgliedern zusammen mit der Rechnung
zugeschickt oder kann bei der Geschéfts-
stelle LEGR bestellt werden.

Eine Sache ist es sich uber
Missstande aufzuregen, aber eine
andere, aktiv etwas zur Losung
selbiger beizutragen.

Die Standesorganisation LEGR setzt sich
seit 125 Jahren fiir die Biindner Schule
und ihre Lehrpersonen ein. Seit jeher
gilt: Je hoher der Organisationsgrad,
desto starker sind Einfluss und Durch-
setzungskraft.

Wer etwas bewegen will, der engagiert
sich im LEGR und seinen Stufenver-
banden und profitiert gleichzeitig von
vielfaltigen Dienstleistungen.

Es braucht alle!

Auskunft tber die Dienstleistungen
erteilt die Geschéftsstelle LEGR:
geschaeftsstelle@legr.ch

Telefon 081 633 20 23.

Bitte vorgéngig die Website
www.legr.ch besuchen.



	Aus der Geschäftsleitung LEGR

